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Frauenbewegungen und -Organisationen aus Nord- und Ostsyrien verlangen von den Vereinten Nationen 
Verantwortung zu übernehmen und die Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen der Türkei 
zu beenden.
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Offener Brief an  
die Vereinten Nationen

an den Generalsekretär António Guterres 
an den Hohen Kommissar für Menschen-
rechte, Volker Türk, an den Menschen-
rechtsausschuss, den Menschenrechtsrat 
und seinen Präsidenten Václav Bálekan 
die Generalversammlung und ihren Prä-
sidenten Dennis Francis,an den Sicher-
heitsrat:

Sehr geehrter Herr António Guterres, 
sehr geehrter Herr Volker Türk, sehr ge-
ehrter Herr Václav Bálek, sehr geehrter 
Herr Dennis Francis und sehr geehrte 
Mitglieder der Vereinten Nationen und 
insbesondere des Sicherheitsrates, die seit 
dem 4. Oktober 2023 zum wiederholten 
Male stattfindende Aggression der Tür-
kei gegen die Autonome Administration 
von Nord- und Ostsyrien (AANES) und 

die in der Region lebende und sich selbst-
verwaltende kurdische, arabische, arme-
nische, tscherkessische, turkmenische und 
assyrische Bevölkerung nehmen wir als 
Frauenbewegungen und Frauenorganisati-
onen in Nord- und Ostsyrien zum Anlass 
und wenden uns mit diesem offenen Brief 
dringlich an Sie sowie an alle Völker der 
Vereinten Nationen. Wir fordern Sie dazu 
auf, im Sinne der völkerrechtlichen Prin-
zipien und der Zielsetzung der Vereinten 
Nationen Verantwortung zu übernehmen 
und sich umgehend dafür einzusetzen, 
dass der türkische Staat seine aktuellen 
Angriffshandlungen beendet.

Im ersten Satz der Präambel der UN-
Charta ist schriftlich bezeugt, dass „die 
Völker der Vereinten Nationen fest ent-
schlossen sind, künftige Geschlechter 
vor der Geißel des Krieges zu bewah-
ren“. Diese „Geißel des Krieges“ erleben 
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wir als in Nord- und Ostsyrien lebende 
Frauen aktuell wieder in dramatischem 
Ausmaß.

Am 4. Oktober 2023 erklärte die Tür-
kei mit einer öffentlichen Äußerung des 
Außenministers der Autonomen Admi-
nistration von Nord- und Ostsyrien den 
Krieg und drohte mit umfangreichen An-
griffen auf die Infrastruktur der Region. 
Die Türkei bezieht sich in der Begrün-
dung ihrer Aggression auf einen am 1. 
Oktober durchgeführten Angriff der PKK 
in Ankara und unterstellt der Autonomen 
Administration von Nord- und Ostsyrien 
Verbindungen zu den Tätern.

Auch in der Vergangenheit nutzte die 
Türkei immer wieder Anschläge zur Le-
gitimation ihres Angriffskrieges auf die 
autonome Region Nord- und Ostsyrien, 
so z.B. einen von bis heute unbekannten 
Kräften verübten Bombenanschlag im 
bevölkerten Stadtzentrum von Istanbul 
im November 2022.

Sie verschleiert damit ihre eigene po-
litische Absicht, die Region Nord- und 
Ostsyrien zu destabilisieren, zu entvöl-
kern und zu besetzen, und will in diesem 
Zusammenhang begangene Menschen-
rechts- und Kriegsverbrechen rechtfer-
tigen. Seit der Revolution 2012 nutzt sie 
jede Möglichkeit, um den Aufbau eines 
alternativen demokratischen Gesell-
schaftsmodells in Nord- und Ostsyrien, 
in dem sich auch die kurdische Gesell-
schaft selbstverwalten kann, zu verhin-
dern.

Aktuell verübt die Türkei seit ihrer 
Erklärung am 4. Oktober mit ihren An-
griffshandlungen gegen die Menschen 
in Nord- und Ostsyrien wiederholt Men-
schenrechts- und Kriegsverbrechen. In 
Form von Luft- und Drohnenangriffen 
und mit schweren Waffen führte sie bis-
her über 70 vorsätzliche Angriffe auf die 
Zivilbevölkerung, zivile Objekte, Dörfer, 
Wohn- und Arbeitsstätten und lebensnot-
wendige Infrastruktur durch, mit dem Ziel, 
die Bevölkerung sowohl psychologisch als 
auch physisch durch die Verwehrung ei-
ner Grundversorgung von Strom, Wasser 
und Lebensmitteln zu zermürben. Sie ver-
stößt damit eindeutig gegen das humani-
täre Völkerrecht, so z.B. gegen den in den 
Genfer Abkommen als auch den im Römi-
schen Statut formulierten Schutz der Zivil-
bevölkerung, von Verletzten und Kranken.

 · Die Türkei führt regelmäßig Angriffe 
auf Krankenhäuser und Einrichtungen 
der Gesundheitsversorgung aus. Zuletzt 
wurden jeweils durch Luftangriffe am 
06.10.23 zwei für die Coronapandemie 
ausgestattete Krankenhäuser, die auch 
eine allgemeine Gesundheitsversorgung 
der Bevölkerung leisteten, im Dorf Giri 
Fara bei Dêrik und in der Stadt Kobanê 
zerstört.

 · Die Türkei greift gezielt Einrichtungen 
des Schutzes geflüchteter Menschen 
an. So wurde am 05.10.2023 die Um-
gebung des Flüchtlingscamps Washo-
kani im Westen der Stadt Al-Hasakah 
innerhalb weniger Stunden mehrfach 
bombardiert. Daraufhin stellten alle 
zwölf humanitären Organisationen im 
Camp ihre Arbeit ein. Sie evakuierten 
ihre Mitarbeitenden und ließen die Be-
völkerung schutzlos zurück.

 · Die Türkei greift gezielt Objekte an, die 
lebensnotwendig für die Zivilbevölke-
rung sind, dazu gehört insbesondere die 
Trinkwasserversorgung. Am 05.10.23 
erfolgte z.B. ein Angriff auf die Was-
serstation Al-Hamma, die ein großes 
Gebiet der Stadt Al-Hasakah mit Was-
ser versorgt, und am 06.10.23 ein An-
griff auf die Wasserstation Khana Sere 
in der Region Dêrik.

 · Die Türkei greift gezielt Einrichtungen 
zur Herstellung von Nahrungsmitteln, 
Erntebestände und landwirtschaftliche 
Gebiete an. Z.B. wurde am 04.10.23 
eine Farm in Msheirefa Hama, nördlich 
der Stadt Al-Hasakah, und am 06.10. ein 
Getreidesilo in Amude mittels Drohnen 
angriffen.

 · Die Türkei greift insbesondere die Ener-
gieversorgung (Strom, Gas und Ölan-
lagen) für die Zivilbevölkerung an, die 
auch notwendig ist z.B. für den Betrieb 
von Pumpanlagen der Wasserversor-
gung und die Herstellung von Lebens-
mitteln. Seit dem 4.10. wurden mehr 
als 30 Anlagen mittels Angriffen von 
Drohnen und Kampfflugzeugen zer-
stört oder beschädigt. Darunter z.B. am 
05.10.2023 ein Kraftwerk in Tirbespiye 
und am 06.10.23 eine Transformatoren-
station in Qamishlo, die bis dahin die 
Stromversorgung der örtlichen Mehl-
fabrik sicherte.

 · Die Türkei greift gezielt bevölkerte 
Orte, Dörfer, Wohn und Arbeitsstät-

ten an, z.B. wurde am 05.10.2023 eine 
Schule in Dad Ebdal in Zirgan von 
Drohnen beschädigt. Am 04.10.2023 
erfolgte ein Angriff mit Drohnen auf 
eine Ziegelei in der Stadt Al-Hasakah 
und am 06.10.2023 auf eine Textilfa-
brik in Amude. In der Region Derik, 
Kobane, Amude und Til Tamr erfolg-
ten mehrfache Luftangriffe sowie der 
Beschuss mit schweren Waffen auf be-
wohnte Dörfer.

Neben diesen aktuellen Angriffen se-
hen wir uns in der Verantwortung darauf 
hinzuweisen, dass bis heute der Schutz 
der Zivilbevölkerung in den durch die 
Türkei völkerrechtswidrig besetzten 
Gebieten in Efrîn und Serêkaniyê nicht 
gewährleistet ist. Die Plünderung und 
Zerstörung durch dort eingesetzte be-
waffneten Banden, Folter und gegen die 
Zivilbevölkerung gerichtete Gewalt, ins-
besondere gegen Frauen, das Verschwin-
den von Menschen und die Ansiedlung 
von ursprünglich nicht dort lebenden Be-
völkerungsgruppen sind Beispiele für 
Menschenrechts- und Kriegsverbrechen, 
die zum Alltag der Bevölkerung in die-
sen Gebieten gehören. Wir wissen von 
mehr als 250 Frauen, die seit 2018 in 
der besetzten Region Efrîn verschleppt 
wurden. Dort erfolgen auch immer wie-
der Angriffe auf bevölkerte Gebiete. So 
bombardierte die türkische Armee und 
Söldner z.B. am 05.10.2023 mehrere 
Dörfer in Shara und Sherawa.

Als Frauenbewegung und Frauenor-
ganisationen sprechen wir uns nicht nur 
gegen die Menschenrechts- und Kriegs-
verbrechen der Türkei an der Bevölke-
rung aus, sondern wir verweisen auch auf 
die Gefahr der Einschränkung der Rech-
te von Frauen und die Zerstörung eines 
Gesellschaftsmodells, das wie kein an-
deres eine politische und gesellschaftli-
che Teilhabe und die Freiheit von Frau-
en garantiert.

Vor 20 Jahren haben wir begonnen, uns 
hier in Nord- und Ostsyrien als Frauen 
zu organisieren und seit der Revolution 
2012 übernehmen wir als Frauen Mitver-
antwortung beim Aufbau eines demokra-
tischen Systems, dessen Basis die Frei-
heit der Frauen umfasst. Wir sind zu einer 
starken, multiethnischen Frauenbewegung 
gewachsen. Wir haben selbstverwaltete 
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Frauenstrukturen und Räte aufgebaut und 
in der Gesellschaft ein Bewusstsein er-
reicht, dass ein Leben, in der die Frauen 
nicht frei sind, nicht mehr denkbar ist. 
Und wir beteiligen und engagieren uns 
täglich in politischen Gremien und ge-
sellschaftlichen Institutionen dafür, diese 
Strukturen und die Situation von Frauen 
weiter zu verbessern.

Das so in Nord- und Ostsyrien entstan-
dene System ist mit der Anerkennung der 
Rechte von Frauen, ihrer gesellschaftli-
chen und politischen Beteiligung einma-
lig im Nahen Osten und ein großartiger 
Gewinn für alle Frauen und die gesamte 
Bevölkerung in der Region.

Wir haben uns als Frauen mit großen 
Opfern am Kampf gegen den IS beteiligt, 
weil es unsere natürliche Verantwortung 
war und ist, unsere Gesellschaft und alle 
hier lebenden Völker zu schützen. Aber 
auch, weil es für uns als Frauen existen-
tiell um die Verteidigung unseres Lebens 
und unserer Freiheit geht. Weil wir es 
als notwendig betrachten, die Errungen-
schaften der Frauenbewegung und unse-
rer Kämpfe vor den physischen Angriffen 
und der rückschrittlichen, fundamentalis-
tischen Ideologie des Islamischen Staa-
tes zu schützen.

Die aktuelle Kriegserklärung und An-
griffe des türkischen Staates gegen die 
AANES und ihre Infrastruktur sind eben-
so Angriffe gegen die starke Frauenbewe-
gung in der Region. Sie entspringen ei-
nem auch durch die politische Führung 
der Türkei vertretenden fundamentalisti-
schen und misogynen Weltbild. Sie sind 
eine Fortsetzung und Intensivierung der 
seit über drei Jahren andauernden Droh-
nenangriffe der Türkei, mit denen bis 
heute gezielt mehr als 30 führende Frau-
enpersönlichkeiten aus Politik, Gesell-
schaft und den Verteidigungskräften so-
wie aus der Zivilbevölkerung ermordet 
wurden.

Darunter waren zum Beispiel am 
08.08.22 fünf junge Frauen in einem 
UN-geförderten Bildungszentrum, am 
27.09.2022 Zeyneb Mihemed, Ko-Vor-
sitzende des Gerechtigkeitsbüros der Au-
tonomieverwaltung der Region Cizîrê, 
am 20.06.2023 die Ko-Vorsitzende der 
Selbstverwaltung im Kanton Qamişlo, 
Yusra Darwish, und ihre Stellvertre-
terin Liman Shiwesh und zuletzt am 

15.09.2023 die YPJ-Kommandantin Sher-
vin Serdar, die eine wichtigen Beitrag in 
den Kämpfen gegen den IS z.B. in den 
Offensiven von Minbic, Raqqa und Deir 
ez-Zor leistete.

Eine durch die aktuellen Angriffe be-
zweckte Destabilisierung der Region eb-
net auch den Weg dafür, dass der IS sich 
in der Region wieder neu aufbauen, re-
organisieren und verankern kann. Damit 
wäre wiederholt nicht nur die Sicherheit 
von uns Frauen, sondern der gesamten 
Weltgemeinschaft gefährdet.

Weil die Durchsetzung des Völker-
rechts und die Ahndung von Menschen-
rechts- und Kriegsverbrechen allein den 
als Staaten vertretenen Völkern und Mit-
gliedern der UN vorbehalten bzw. an die 
Ratifizierung der entsprechenden Über-
einkommens gebunden ist, bleibt es uns 
als Frauenbewegung und Frauenorgani-
sationen, und auch den Vertretern und 
Vertreterinnen der Autonomen Admi-
nistration von Nord- und Ostsyrien ver-
wehrt, gegen die begangenen Menschen-
rechts- und Kriegsverbrechen der Türkei 
rechtlich vorzugehen. Für unser Recht auf 
Frieden auf der Basis der Grundsätze von 
Gleichberechtigung, Selbstbestimmung 
und Gerechtigkeit und für die Einhal-
tung des humanitären Völkerrechts kön-
nen wir selbst also nur mit unserer Stim-
me eintreten.

Bis heute ist kein Staat der Verein-
ten Nationen bereit, die eigenen politi-
schen Beziehungen und Vorteile durch 
eine deutliche Haltung bzw. eine Anklage 
gegen den türkischen Staat auf die Pro-
be zu stellen und den moralischen, schüt-
zenswerten Prinzipien des Völkerrechts 
den ihnen eigentlich innewohnenden Vor-
rang zu geben.

Gerade dieses andauernde Schweigen 
der internationalen Gemeinschaft und der 
Vereinten Nationen, vor allem die Straf-
losigkeit der völkerrechtswidrigen Besat-
zungspolitik ermutigen und ermöglichen 
es dem türkischen Staat seit Jahren und 
auch aktuell, seine Menschenrechts- und 
Kriegsverbrechen fortzuführen.

Mit diesem offenen Brief fordern wir 
Sie deshalb auf, auf Basis der in der UN-
Charta formulierten Zielsetzungen umge-
hend Verantwortung zu übernehmen und 
sich dafür einzusetzen, dass die Türkei 
ihre aktuellen Angriffshandlungen be-

endet. Wir fordern sie auf, die Türkei für 
ihre Menschenrechts- und Kriegsverbre-
chen zur Rechenschaft zu ziehen.

Und wir fordern eindringlich die Ein-
richtung einer Flugverbotszone über 
Nord- und Ostsyrien, um zukünftige 
Aggressionen der Türkei und in diesem 
Zusammenhang stattfindende Kriegs-
verbrechen zu verhindern sowie den 
systematischen Einsatz von Kampfdroh-
nen für extralegale Hinrichtung von Ak-
tivistinnen, Politikerinnen und führen-
den Frauenpersönlichkeiten, die sich für 
Frieden, für die Freiheit von Frauen, für 
Selbstbestimmung und den Aufbau ei-
ner demokratischen Gesellschaft in Nord- 
und Ostsyrien einsetzen, zu stoppen.

Wir appellieren dafür wiederholt an die 
internationale Gemeinschaft, die Mitglie-
der und Institutionen der Vereinten Nati-
on und explizit an den UN-Sicherheitsrat, 
ihrer Verantwortung im Schutz der Men-
schen vor Kriegs- und Menschenrechts-
verbrechen nachzukommen und entspre-
chend dieser zu handeln!

09.10.2023, Nord- und Ost-Syrien

Die Unterzeichnenden

 · Frauenbewegung Kongra Star
 · Rat der Frauen von Nord- und Ostsyrien
 · Verband der Armenischen Frauen
 · Zentrum zur Forschung und zum Schutz 
der Frauenrechte

 · Verband der Assyrischen Frauen in Sy-
rien

 · Rat der Frauen Syriens
 · Verband der Ezidischen Frauen in Ro-
java

 · Frauenvereinigung Zenobiya


